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Kurz informiert

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Wer Angehörige der Heilberufe berät, der bewegt sich an 
den Schnittstellen von Vertragsarztrecht, Gesellschafts-
recht und Steuerberatung. Und er berät in einem Gebiet, 
das sich extrem schnell verändert. Die Webinar-Reihe 
hält Sie kontinuierlich auf dem Laufenden. Die Referenten 
bündeln für Sie rechtliches und steuerliches Know-how, 
beobachten die neuesten Entwicklungen und liefern 
aktuelle Gestaltungsempfehlungen für Ihre Arztmandate. 

Ihre Vorteile bei den IWW-Webinaren

•  Regelmäßiges Wissens-Update einmal 
im Quartal (Einstieg jederzeit).

•  Durch die Teilnahme an einzelnen Webinaren 
wählen Sie Ihre Themen gezielt aus.

•  Mit der Entscheidung für eine Webinar-Reihe
sparen Sie 100,00 Euro pro Jahr.

•  Kommunikation zwischen Teilnehmern 
und Referenten akustisch und per Chat.

•  Sie sparen Zeit und Geld, denn Reiseaufwand 
und -kosten entfallen.

IWW-Webinare

Ärzteberatung
Aktuelles Gestaltungswissen
für Ihre Arztmandate

Referenten
Alfred P. Röhrig, Dipl.-Finanzwirt, 
Steuerberater

Gerrit Tigges, Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für Medizinrecht

Teilnehmerkreis
Steuerberater, Rechtsanwälte, 
Medizinrechtler

Termine
22.11.2021, 03.03.2022, 
07.06.2022, 23.08.2022

jeweils 14:00 ― 16:00 Uhr

Teilnahmegebühr
bei Einzelbuchung 149,00 €
im Abonnement 
(4 Termine in 12 Monaten) 
124,00 € pro Termin
alle Preise zzgl. USt.

Buchungs-Nr. 1106

Philipp Peplowski und Gerrit Tigges

mandate: Wir bringen das aktuelle 

„Der perfekte Mix für Ihre Arzt-

Beratungswissen für Sie zusammen!“

Anmeldung und 
aktuelles Programm 
unter iww.de/s3070
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▶▶ Prozessrecht
Pandemiebedingt versäumte Klagefrist: Keine Wiedereinsetzung 
bei organisationsverschulden in der Kanzlei 

| Ist die Klagefrist versäumt worden, bleibt betroffenen Beratern nur der Weg 
über einen Antrag auf Wiedereinsetzung gemäß § 56 FGO. Eine solche Wieder-
einsetzung wird aber nur Erfolg haben, wenn man an der Einhaltung der Kla-
gefrist schuldlos gehindert war. Das FG Düsseldorf hat aktuell klargestellt, 
dass der bloße Hinweis auf einen Verdacht einer COVID-19-Erkrankung bei der 
eigenen Person oder im familiären oder persönlichen Umfeld nicht dazu führen  
darf, die Sondervorschrift des § 56 FGO auszuhöhlen. Entscheidend soll da-
nach sein, ob in der Kanzlei ausreichende personelle und organisatorische 
Vorkehrungen zur Einhaltung gesetzlicher Fristen getroffen worden sind (FG 
Düsseldorf 29.4.21, 8 K 1416/20 G, EFG 21, 1219). |

PrAXiStiPP | Eine funktionierende Büroorganisation muss in der Lage sein, 
 individuelle Ausfälle zu bemerken und aufzufangen. Vertretungsketten und Infor-
mationsketten müssen in Verhinderungsfällen feststehen und nicht erst im 
 Bedarfsfall und dazu auch noch ausschließlich vom Verhinderten angestoßen 
werden. Die fortwährende Pandemielage führt nicht zwingend dazu, dass die 
 Versäumung von Fristen großzügiger entschuldigt wird. Vielmehr gehen die FG 
davon aus, dass die Beraterschaft ausreichend Zeit hatte, sich organisatorisch 
auf die Erschwernisse des alltäglichen (Berufs-)Lebens einzustellen.

Verdacht einer 
Covid-erkrankung 
„heilt“ kein organisa-
tionsverschulden

Vertretungsketten 
nicht erst im 
Bedarfsfall 
einrichten

▶▶ Umsatzsteuer
unberechtigter Steuerausweis im rahmen einer realteilung

| Wird eine Personengesellschaft real zwischen den Gesellschaften geteilt 
und damit voll beendigt, können die Gesellschafter über die erbrachten 
Leistungen keine Rechnungen mit gesondertem Steuerausweis erstellen, 
denn die Übertragung von Gesellschaftsvermögen im Rahmen der Realtei-
lung einer Personengesellschaft ist nicht umsatzsteuerbar. Wird über ei-
nen vermeint lichen Leistungsaustausch erst nach der Realteilung gleich-
wohl im Namen der Gesellschaft über die übertragenden Vermögensge-
genstände abgerechnet, kann die Personengesellschaft nicht mehr wegen 
der zu Unrecht ausgewiesenen Umsatzsteuer nach § 14c UStG in Anspruch 
genommen werden. Allein die ehemaligen Gesellschafter haben in einem 
solchen Fall das  Steueraufkommen durch das Inverkehrbringen der Rech-
nungen gefährdet (FG Niedersachsen 26.7.19, 5 K 71/19; Rev. BFH: V R 3/21). | 

PrAXiStiPP | Der BFH hat die Revision auf Nichtzulassungsbeschwerde des FA 
zugelassen. Somit kann nun höchstrichterlich geklärt werden, wer bei der Auflö-
sung einer Personengesellschaft im Wege der Realteilung hinsichtlich der zu 
 Unrecht ausgewiesenen Umsatzsteuer gemäß § 14c UStG in Anspruch genommen 
werden kann. Es bleibt zu hoffen, dass der BFH hier alsbald für mehr Rechts-
sicherheit bei dieser in der Praxis bedeutsamen Problematik sorgt. Zur Vermei-
dung etwaiger Steuerschäden sollte die Gestaltungspraxis bei Beratungen im 
 Zusammenhang mit der Realteilung von Personengesellschaften auf die Proble-
matik des unberechtigten Steuerausweises aufmerksam machen. 

Gesellschafter allein 
„müssen die Suppe 
auslöffeln“

mandanten auf 
bestehende risiken 
hinweisen


